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1. Einleitung 

Die Folgenabschätzung von Gesetzen ist kein neues Thema. Der Entstehungsprozess der 

heute hierzu vielfach vorgesehenen Methoden und Instrumente dauert in der Wissenschaft seit 

mehreren Jahrzehnten an. So wurden in den 1970er Jahren in verschiedenen Ländern erste 

wissenschaftlich-basierte Test- und Prüfverfahren entwickelt und in der Folgezeit an 

Gesetzesentwürfen praktisch erprobt. Seitdem hat sich die Wissenschaft europa- und weltweit 

mit der Erarbeitung verschiedener systematischer Folgenabschätzungsverfahren befasst, so 

dass die Methodiken heute als weitgehend ausgereift und praktikabel angesehen werden 

können.1 

Seit mehr als einem Jahrzehnt erhalten Überlegungen zu systematischen Verfahren der 

Folgenabschätzung (FA) auch in der Politik verstärkte Aufmerksamkeit. Erste Bestrebungen 

zu ihrer Anwendung gingen in Europa vorrangig von der OECD aus, die ihren 

Mitgliedstaaten im Jahr 1995 diesbezüglich erste Empfehlungen gab.2 Auch in der 

Europäischen Union wurde intensiveren Gesetzesfolgenbetrachtungen Antrieb gegeben. 

Vorrangiges Ziel von FAen ist es, durch ihre vorausschauende, begleitende und 

rückschauende Anwendung eine verstärkte Klarheit über mögliche Wirkungen von Gesetzen 

zu erlangen. Es sollen mögliche Effekte geplanter, aber auch Wirkungen bestehender Gesetze 

geprüft werden, um gegebenenfalls Anpassungen vornehmen zu können. Bewirkt werden soll 

folglich eine rationalere, „bessere Rechtsetzung“, wie dies als ein vorrangiges Ziel der EU-

Bestrebungen im so genannten Mandelkern-Bericht aus dem Jahr 2001 beschrieben ist.3 

Grundlegend dabei ist das Primat der Politik. Das bedeutet, dass die Folgenabschätzung im 

Prozess der Gesetzeserstellung eine hauptsächlich unterstützende Funktion hat. Ihre 

Ergebnisse sollen auf bestmögliche Lösungswege bestehender Problemfelder hindeuten und 

auf eventuelle Regulierungsfehler sowie ungewünschte Nebeneffekte von Gesetzentwürfen 

aufmerksam machen. Die Abwägung zur letztendlichen Beschlussfassung verbleibt jedoch bei 

den politischen Akteuren. Folgenabschätzungen dienen daher vor allem einer Ausweitung der 

Informationsgrundlage der jeweils zuständigen Entscheidungsträger im Prozess der 

                                                 

1 Vgl. Kirkpatrick (2006), S. 234; Bräunlein (2004), S. 19 ff; OECD (2005), S. 2. 
2 Siehe OECD (1995). 
3 BMI (2002), S. 9, 28 ff.; Vollmer (2005), S. 3; Bräunlein (2004), S. 21, Fn 9. Der Bericht entstand durch die 
Arbeit einer vom EU-Ministerrat eingesetzten Expertengruppe unter Vorsitz des Franzosen Dieudonné 
Mandelkern (vgl. ebd.). 
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Regelungserstellung und Implementierung mit dem letztendlichen Ziel einer 

Qualitätsverbesserung der Gesetzgebung.4 

In der internationalen Betrachtung ist die Einbindung von FAen in den 

Gesetzeserstellungsprozess jedoch als begrenzt anzusehen. Die Zahl der zu 

Gesetzesentwürfen tatsächlich durchgeführten systematischen Folgenanalysen ist in vielen 

Staaten gering, auch die Qualität sowie die Kenntnisnahme der Abschätzungsergebnisse 

durch die politischen Entscheidungsträger sind in der Praxis nicht selten mangelhaft.5 Dabei 

unterscheidet sich der Grad der FA-Anwendung von Staat zu Staat mitunter deutlich.6 Wie im 

Falle der meisten politischen Neuerungen nehmen im internationalen Vergleich auch bei der 

Implementierung von FA-Verfahren einige Staaten eine Vorreiterrolle ein, während andere 

die Methoden eher zurückhaltend einsetzen. 

Der vorliegende Aufsatz wird den derzeitigen Stand der Institutionalisierung7 

systematischer FAen im Prozess der exekutiven Gesetzeserstellung in Großbritannien 

darstellen. Eine solche Betrachtung erscheint relevant, da die britische 

Gesetzeserstellungspraxis im europäischen und im weltweiten Vergleich vielfach als 

exemplarisch für eine erfolgreiche Implementierung der FA als Hilfsmittel zum Zweck der 

‚besseren Rechtsetzung’ angesehen wird.8 Im politisch-administrativen System 

Großbritanniens erhielt die Folgenabschätzung erstmals Mitte der 1990er Jahre gesteigerte 

Aufmerksamkeit. Ohne rechtliche oder organisatorische Verankerung wurde sie anfänglich 

zur Ermittlung von Kostenfolgen von Gesetzen vor allem mit Blick auf kleine und mittlere 

Unternehmen sowie zum Ziel des Bürokratiekosten-Abbaus eingesetzt. 1998 wurden ‚Impact 

Assessments’ (IAs) formal als Instrument zur Unterstützung der exekutiven 

Gesetzeserstellung eingeführt. Dies erfolgte im Rahmen des ‚better regulation’-Programms 

der britischen Regierung, welches die bereits bestehende allgemeine Intention des 

Regulierungsabbaus um das Ziel erweiterte, eine effizientere Gesetzgebung zu schaffen, die 

transparent, nachhaltig, in sich geschlossen, verhältnismäßig und zielorientiert ist.9 Im Jahr 

2007 kam es zu einer ersten umfassenden Reform des FA-Systems, bei der Zuständigkeiten 

                                                 

4 Vgl. Bräunlein (2004), S. 291; Böhret/Konzendorf (2001), S. 1; Kirkpatrick (2006), S. 236; BMI (2002), S. 29; 
OECD (1997), S. 7. 
5 Vgl. Jacob et al. (2008), S. 2; Radaelli (2006), S. 7; Böhret (2005), S. 42. 
6 Vgl. Radaelli (2004), S. 18. 
7 Der Begriff „Institutionalisierung“ ist dabei nicht lediglich im Sinne einer Einführung der FA als rechtliche 
Norm zu verstehen, sondern er schließt Akzeptanzschaffung mit ein, also die Anerkennung der Sinnhaftigkeit 
von FAen bei den betreffenden Akteuren. 
8 Vgl. Renda (2006), S. 39; OECD (2002), S. 7; House of Commons (2008), S. 33. 
9 Vgl. National Audit Office (2008), S. 3; National Audit Office (2001), S. 19; Jacobs, Colin (2007), S. 107. 
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verlagert, aber auch Prozessabläufe geändert wurden.10 Die nachfolgende Betrachtung des 

britischen IA-Systems bezieht sich auf dieses erneuerte System. 

Die Darstellung des Stands der Institutionalisierung exekutiver FAen in Großbritannien 

erfolgt anhand von vier Teilbereichen. Untersucht werden die organisatorische Integration 

(Kap. 3), die rechtliche Einbindung und Ausgestaltung (Kap. 4), die Methodik (Kap. 5) sowie 

die Auswirkungen, die FAen derzeit auf die Gesetzeserstellung in Großbritannien haben 

(Kap. 6).11 Zuvor wird eine kurze Einführung in den Ablauf der Gesetzeserstellung innerhalb 

der britischen Exekutive gegeben (Kap. 2). 

2. Exekutive Gesetzeserstellung in Großbritannien 

Im Vereinigten Königreich werden etwa 90 Prozent aller verabschiedeten Gesetze von der 

Regierung initiiert.12 Zur Erstellung eines Gesetzesentwurfs wird im jeweils federführenden 

Ministerium ein so genanntes ‚Bill team’ gebildet, welches aus einer unterschiedlich großen 

Anzahl von Ministerialbeamten (Civil Servants) besteht. Die Größe eines solchen Teams ist 

abhängig von der Art und Beschaffenheit des zu regelnden politischen Sachverhalts.13 Das 

‚Bill team’ ist dabei nur indirekt für die Formulierung der Gesetzesentwürfe zuständig. Seine 

vorrangige Aufgabe ist die Ausgestaltung des Inhalts eines Entwurfs sowie die Überwachung 

des gesamten Erstellungsprozesses. 

Die eigentliche Ausformulierung von Rechtstexten übernehmen in Großbritannien die 

‚Parliamentary Counsels’ (auch Parliamentary draftsmen) - dies sind Juristen, deren 

weitestgehend ausschließliche Aufgabe die Rechtsformulierung ist. Sie sind Teil der 

Exekutive, jedoch nicht Teil der Ministerien, sondern in einem zentralen ‚Parliamentary 

Counsel Office’ zusammengefasst, das wiederum dem Cabinet Office, der Schaltzentrale der 

britischen Regierung, angegliedert ist.14 Die Ausformulierung von Rechtsentwürfen erfolgt 

auf der Grundlage der Anweisungen der Ministerialbeamten des zuständigen Bill teams sowie 

in enger Zusammenarbeit mit ihnen. Inhaltlich spielen dabei die Civil Servants die 

                                                 

10 Vgl. Munday (2008), S. 387 ff.. 
11 Die Herangehensweise orientiert sich damit weitgehend am Ansatz von Bräunlein (2004), der auf der 
Grundlage dieser Untergliederung einen Vergleich der Institutionalisierung exekutiver FA für verschiedene 
deutsche Bundesländer vorgenommen hat (vgl. Bräunlein (2004), S. 220 ff.). 
12 Vgl. Sturm (2007), S. 146. 
13 Normalerweise besteht es aus vier bis elf Mitarbeitern. Siehe hierzu sowie zum ‚Civil Service’ in 
Großbritannien: Zander (2004), S. 7 ff., Sturm (2007), S. 153 ff.. 
14 Das Cabinet Office ist vergleichbar mit dem Bundeskanzleramt in Deutschland. 
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entscheidende Rolle.15 Sie sind in Großbritannien zu politischer Neutralität verpflichtet - 

parteipolitische Tätigkeit ist ihnen untersagt.16  

Im eigentlichen Gesetzeserstellungsprozess entscheidet das federführende Ministerium 

weitgehend selbst, in welchem Maße es Konsultationen mit anderen Ressorts sowie mit 

externen Interessengruppen durchführt, die vom jeweiligen Gesetzesvorhaben betroffen sind. 

Dabei müssen diejenigen Ressorts, deren Bereich von der Regelung direkt berührt wird, in 

jedem Fall konsultiert werden.17 Nachdem der Entwurf eines Gesetzestextes in einem 

Ministerium ausformuliert worden ist, muss er vom Kabinett formell bewilligt werden. 

Daraufhin wird der Entwurf als so genannter ‚Public Bill’ zur Implementierung ins Parlament 

eingebracht, welches als erstes Beschlussfassungsorgan über alle Regelungsentwürfe 

entscheidet.18 

3. Organisation der Folgenabschätzung 

In Großbritannien sind die einzelnen Ministerien für die Durchführung von 

Folgenabschätzungen zu den von ihnen initiierten Gesetzen zuständig. Die Folgenanalyse von 

exekutiven Gesetzesvorhaben ist im Vereinigten Königreich damit auf der Ebene der 

Exekutive selbst verankert. Innerhalb der Ressorts führen die einzelnen Ministerialbeamten 

die Impact Assessments zu den von ihnen erstellten bzw. noch zu erstellenden 

Gesetzesentwürfen durch. Dabei werden sie unterstützt von einer ‚Better Regulation Unit’ 

(BRU).19 Eine BRU ist in jedem Ministerium fest eingerichtet und hat unter anderem die 

Aufgabe, den Entwurfserstellern praxisnahe Anleitung bei der Durchführung von FAen sowie 

bei der Anwendung der zugehörigen Verfahren zu geben und damit eine gute Qualität der IAs 

zu fördern. Sie kann einen unterschiedlich großen Personalstab haben, der abhängig vom 

Regulierungsaufkommen des betreffenden Ministeriums ist. In Ministerien mit 

vergleichsweise geringer Regulierungstätigkeit besteht die BRU aus einer oder zwei 

Personen, in Ressorts mit einer hohen Regulierungsanzahl, wie etwa dem 

Wirtschaftsministerium, umfassen die Abteilungen bis zu acht Mitarbeiter. Auch wenn diese 

                                                 

15 Vgl. Zander (2004), S. 14 ff. Das Parliamentary Counsel Office besteht derzeit aus 62 Counsels. Dabei 
existiert keine fachliche Unterteilung nach Politikbereichen (telefonische Anfrage beim Parliamentary Counsel 
Office; http://www.parliamentary-counsel.gov.uk/counsel.aspx (Stand: 22.10.2008)). 
16 Das bedeutet nicht, dass sie in ihrer Einstellung vollkommen unpolitisch sein sollen, jedoch haben sie der 
Regierung absolute Loyalität entgegenzubringen (vgl. Peele (2004), S. 173, 175; Sturm (2007), S. 154).  
17 Vgl. Zander (2004), S. 8. 
18 Vgl. Kluth et al. (2005), S. 9 ; National Audit Office (2007 b), S. 19; Hübner/Münch (1999), S. 141. 
19 Bis zum Jahr 2007 wurden diese Einheiten im wesentlichen als ‚Departmental Regulatory Impact Unit’ 
bezeichnet, womit auch begrifflich der Bezug zum Impact Assessment deutlich wird.  
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ressortinternen Stellen Impact Assessments in der Regel nicht selbst durchführen, so sind sie 

als unterstützende Einheiten zusammen mit den entwurfserstellenden Ministerialmitarbeitern 

als die Hauptakteure im britischen FA-System zu sehen.20  

In einigen Ressorts, wie zum Beispiel im Arbeitsministerium, im Umweltministerium und 

im Ministerium für Kultur, Medien und Sport, wurde zum Zweck einer stärkeren Praxisnähe 

der Gesetzgebung darüber hinaus eine ‚Stakeholder group’ gebildet. Dabei handelt es sich um 

eine Gruppe, die im Wesentlichen aus Interessenvertretern der von gesetzlichen Initiativen 

des jeweiligen Ministeriums betroffenen Akteursgruppen besteht. Sie soll deren systematische 

Einbindung in die Gesetzeserstellung sicherstellen und damit negative Auswirkungen 

geplanter Regelungen auf die verschiedenen Normadressaten frühzeitig aufzeigen.21 Im Falle 

des britischen Arbeitsministeriums besteht diese Gruppe beispielsweise aus acht Vertretern 

unter anderem der Gewerkschaften, der Industrie, mittelständischer Unternehmen und der 

Konsumenten.22 An der Spitze einer solchen ‚Stakeholder group’ steht ein ‚Better Regulation 

Minister’, der in jedem Ressort für die Förderung der Prinzipien einer besseren Gesetzgebung 

verantwortlich ist. Mit ihm besteht in jedem Ministerium gleichzeitig eine zentrale 

Kontaktperson für den Bereich der Gesetzgebungsqualität - und damit für die 

Folgenabschätzung.23 

Eine wesentliche Rolle in der organisatorischen Struktur der FA in Großbritannien hat das 

Ministerium für Wirtschaft und Verwaltungsreform (BERR) inne, welches mit Amtsantritt 

von Premierminister Gordon Brown im Juni 2007 neu geschaffen wurde. In ihm ist mit der 

Better Regulation Executive (BRE) eine Abteilung zur ‚flankierenden’ Organisation der FA 

zu finden, die innerhalb des Impact Assessment-Systems von zentraler Bedeutung ist. Die 

Better Regulation Executive war bis zum Jahr 2007 Teil des Cabinet Office und damit zentral 

innerhalb der britischen Regierung positioniert.24 Mit den Änderungen der 

Verwaltungsstruktur bei Amtsantritt des neuen Premierministers wurde ihr 

Zuständigkeitsbereich in das neue BERR verschoben - nicht zuletzt, um die besondere 

                                                 

20 Vgl. Jacobs, Colin (2007), S. 108; National Audit Office (2007), S. 14; Internetseite des BERR: 
http://www.berr.gov.uk/bre/about/contacts/page44285.html (Stand: 27.08.2008); Telefonisches 
Hintergrundgespräch mit einem Mitarbeiter der BRE am 27.08.2008. 
21 Vgl. Department for Work and Pensions (2007), S. 89; siehe auch: die Internetseite des britischen 
Umweltministeriums: http://www.defra.gov.uk/farm/policy/sustain/fiss/pdf/fiss-fibr-061122.pdf (Stand: 
27.08.2008). 
22 Siehe die Internetseite des DWP: http://www.dwp.gov.uk/aboutus/better_regulation/ 
stakeholder-group.asp (Stand: 27.08.2008). 
23 Vgl. Department for Work and Pensions (2007), S. 89; Jacobs, Scott (2006), S. 20; Jacobs, Colin (2007), S. 
114. 
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Bedeutung der britischen Wirtschaft innerhalb der Zielstellungen von ‚better regulation’ 

hervorzuheben.25 Die Hauptaufgabe der BRE ist die Koordination und das Vorantreiben des 

Modernisierungsprozesses mit dem Ziel der Schaffung einer Gesetzgebung, die auf 

Effektivität, Zielgerichtetheit und Transparenz ausgerichtet ist. Hierzu gehört insbesondere 

die Reduzierung der Bürokratielasten für die Wirtschaft und generell die Folgenabschätzung 

von Gesetzen. Die BRE arbeitet dabei mit den Ministerien und Verwaltungsbehörden 

zusammen und stellt ihnen die grundlegende Methodenkompetenz zur Erstellung von IAs 

bereit. Sie führt selbst keine Folgenabschätzungen durch, ist jedoch zuständig für die ständige 

Verbesserung des FA-Prozesses.26 Hinsichtlich der Folgenabschätzung ist die BRE folglich 

als die zentrale Koordinations-, Beratungs- und Methodenstelle in der britischen Exekutive zu 

sehen. Sie besteht aus 90 Mitarbeitern, von denen etwa die Hälfte mit Belangen des Impact 

Assessment beschäftigt ist.27 

Mit dem National Audit Office (NAO) existiert im britischen Impact Assessment-System 

darüber hinaus eine regierungsexterne Kontrollinstanz. Das NAO ist dem britischen 

Parlament angegliedert, jedoch unabhängig und in seiner generellen Funktion für die 

Kontrolle der exekutiven Einrichtungen sowie von Nichtregierungsbehörden zuständig. Es 

prüft dabei auch die Qualität abgeschlossener ministerieller Folgenabschätzungen. Hierzu 

wählt es in der Regel auf Zufallsbasis mehrere Ressorts aus, von denen eine unspezifische 

Anzahl abgeschlossener Impact Assessments überprüft wird.28 Die daraus hervorgehenden 

jährlichen Berichte des NAO geben einen umfassenden Einblick in die Qualität der 

                                                                                                                                                         

24 Vgl. Sturm (2007); Smith (1999), S. 162. Die BRE ist im Jahr 2005 innerhalb des Cabinet Office aus der 
Regulatory Impact Unit hervorgegangen (vgl. Jacobs, Colin (2007), S. 108; Jacobs, Scott (2006), S. 20). 
25 Vgl. „Written Ministerial Statement on Machinery of Government changes“, eine Pressemitteilung auf der 
Internetseite ‚Number 10 Downing Street’  - vom 27.Juni 2007 - http://www.number10.gov.uk (Stand: 
26.08.2008). 
26 Vgl. House of Commons (2008), S. 34; Jacobs, Scott (2006), S. 20; Internetseite der BRE: 
http://www.berr.gov.uk/bre (Stand: 28.08.2008). 
27 Telefonische Nachfrage bei der BRE am 27.08.2008. Neben der BRE existiert im BERR mit dem Risk and 
Regulation Advisory Council zudem ein unabhängiges, siebenköpfiges Beratungsgremium zur besseren 
Gesetzgebung - insbesondere zu den Risiken, die aus neuen Regelungen für die Öffentlichkeit und die 
Staatstätigkeit entstehen können. Der RRAC hat keinen direkten Bezug zur Folgenabschätzung, arbeitet jedoch 
mit Ministern, höheren Verwaltungsbeamten sowie nicht zuletzt mit externen Interessenvertretern zusammen 
und fördert damit den ex-ante Dialog zu Folgen geplanter Gesetzgebung (vgl. 
http://www.berr.gov.uk/about/economics-statistics/rrac/index.html (Stand: 29.08.2008); Jacobs, Colin (2007), S. 
108-110). 
28 Humpherson (2007), S. 134. Die Kriterien, nach denen das NAO die Qualität der IAs bewertet, unterscheiden 
sich dabei in den verschiedenen Jahresberichten geringfügig. Zur Studie des aktuellen Berichts aus dem Jahr 
2007 untersuchte es mit einer stichprobenartigen Auswahl von 19 Impact Assessments aus zwei Ministerien 
etwa 40 Prozent der IAs, die beide Ministerien im betrachteten Zeitraum durchgeführt hatten. Geprüft wurden 
vor allem die Effektivität des Konsultationsprozesses, die Kosten- und Nutzen-Abschätzungen, die Festlegungen 
zum ex-post-IA sowie die abgeschätzten Wettbewerbswirkungen (vgl. National Audit Office (2007 b), S. 8 und 
S. 32-34 (Appendix Three)). 
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Durchführung von IAs der jeweils betrachteten Ministerien. Sie enthalten darüber hinaus 

Empfehlungen zu möglichen Verbesserungen bei der Durchführung von FAen sowie für die 

Kommunikation von FA-Ergebnissen im Rechtsetzungsprozess und werden auf der 

Internetseite des NAO veröffentlicht.29 

Insgesamt ist die organisatorische Ausgestaltung des Folgenabschätzungssystems in 

Großbritannien von einer Vielzahl verschiedener Stellen und Einrichtungen geprägt. An deren 

Basis stehen die Ressorts sowie die dort eingerichteten Better Regulation Units, die zudem 

gestützt werden von einem Netz aus Einrichtungen zur Beratung, Koordinierung, 

Konsultation und Kontrolle. Die organisatorische Integration der FA in Großbritannien ist 

daher als hoch anzusehen. 

4. Rechtliche Verankerung und Ausgestaltung der Folgenabschätzung 

Betrachtet man die Folgenabschätzung in Großbritannien hinsichtlich der rechtlichen Ebene, 

auf der sie verankert bzw. vorgeschrieben ist, so ist festzustellen, dass verpflichtende Regeln 

zur Durchführung von Impact Assessments weder in einer Verfassung, noch in einem Gesetz 

oder in regierungsinternen Vorschriften bzw. Geschäftsordnungen zu finden sind. Diese 

Tatsache ist jedoch nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit einer ungenügenden 

rechtlichen Verankerung der FA in Großbritannien. In eine wertende Betrachtung muss an 

dieser Stelle vielmehr die Ausprägung des Staatsrechtssystems und Verfassungsdenkens des 

Vereinigten Königreichs einbezogen werden, welche im internationalen Vergleich einige 

Besonderheiten aufweisen. 

So besteht in Großbritannien nicht die Möglichkeit, die Durchführung von FAen in einem 

Artikel der Verfassung vorzuschreiben, da eine Verfassung im Sinne eines einheitlichen 

Dokuments nicht existiert.30 Verfassungsgemäße Regelungen zur Staatsorganisation sowie zu 

den politischen Institutionen finden sich im britischen System vor allem in einer Reihe 

mitunter jahrhundertealter Einzelgesetze. Diese werden ergänzt durch zum Teil 

ungeschriebene Grundsätze und Konventionen, die sich über längere Zeitspannen in der 

politischen Praxis etabliert haben und die zusammen genommen als Teil der Verfassung 

verstanden werden. Ein Gesamtregelwerk, wie es etwa in Deutschland das Grundgesetz 

darstellt, gibt es in Großbritannien nicht.31  

                                                 

29 Vgl. Humpherson (2007), S. 133; Jacobs, Colin (2007), S. 108. Siehe auch National Audit Office (2007). 
30  Vgl. Weber (1998), S. 179; Kastendiek/Stinshoff (2007), S. 120; Peele (2004), S. 33-36. 
31  Vgl. ebd. 
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Dennoch ist der Begriff ‚Verfassung’ für die Briten kein Fremdwort. Insgesamt muss die 

rechtliche Staatsorganisation im Vereinigten Königreich, sowie auch das britische 

Rechtssystem und Rechtsdenken - das „Common Law“ - mit seiner induktiven Ausrichtung 

an Präzedenzfällen32, im Vergleich etwa zu Kontinentaleuropa lediglich als weniger formell 

angesehen werden.33 Das Verfassungsdenken hat in Großbritannien eine vergleichsweise 

flexiblere Ausprägung und das Verfassungsrecht nicht den Status einer übergeordneten 

Satzung.34 Denkbar ist daher, dass eine Verankerung der Impact Assessments auf 

Verfassungsebene in Großbritannien nicht notwendigerweise auch eine so bedeutende 

Signalwirkung zur Folge hätte, wie dies beispielsweise für Deutschland zu vermuten ist. 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass eine Verankerung der FA auf einer niedrigeren 

Rechtsebene in Großbritannien nicht gleichzeitig bedeuten muss, dass Vorgaben von den 

Ministerialbeamten weniger stark befolgt werden, als im Falle der Einbettung auf einer 

höheren Ebene, etwa in der Verfassung.  

Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Vorgaben zum IA in der exekutiven 

Gesetzeserstellung Großbritanniens nicht in der Verfassung fixiert sind, nicht in einem Gesetz 

und auch nicht in einer Geschäftsordnung der Ministerien, die hier ebenso wenig vorhanden 

ist wie ein einheitliches Verfassungsdokument. Die Bestimmungen zur FA sind im 

Vereinigten Königreich auf eine Kabinettsdirektive bzw. eine Weisung des Premierministers 

zurückzuführen, welche ursprünglich im Jahr 1998 von Tony Blair ausging.35 Demnach ist die 

FA hier auf einer formal niedrigen rechtlichen Ebene verankert. Für die Ministerien sind die 

Durchführung von Impact Assessments und die dazu vorgesehenen Verfahren bzw. die 

Erbringung der zu erfüllenden Anforderungen daher praktisch nicht rechtlich verpflichtend.36 

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Premierminister 

innerhalb der britischen Exekutive eine machtpolitisch starke Stellung innehält. Er dominiert 

seine Minister und hat zudem die Gesamtverantwortung für den ‚Civil Service’, also auch für 

                                                 

32 Common-Law = Gewohnheitsrecht. Das Rechtsdenken in Kontinentaleuropa ist an abstrakten Regeln 
ausgerichtet, die bei Rechtsfällen konkret angewendet werden. Die Argumentationen britischer Juristen basieren 
dagegen in erster Linie auf in der Vergangenheit bereits entschiedenen Präzedenzfällen, die auf den jeweils 
aktuellen Fall übertragen werden. Ziel für einen Anwalt in Großbritannien ist demnach das Aufzeigen einer 
möglichst exakten inhaltlichen Übereinstimmung seines Falls mit dem Präzedenzfall, auf den er sich bezieht 
(vgl. Weber (1998), S. 187). 
33 Vgl. Kastendiek/Stinshoff (2007), S. 121. 
34 Vgl. ebd., S. 120, 121; Peele (2004), S. 33. 
35 Vgl. Cabinet Office (1999), S. 6; Munday (2008), S. 388; Jacob et al. (2007), S. 96; National Audit Office 
(2005), S. 7; OECD (2002), S. 7; Kirkpatrick (2006), S. 239. Die Einführung der IAs war Teil des 
Regierungsprogramms ‚Modernising government’ (siehe Cabinet Office (1999)). Zu diesem Zeitpunkt wurden 
IAs als Regulatory Impact Assessment bezeichnet. 
36 Vgl. Jacobs, Colin (2007), S. 112. Siehe auch Krumm/Noetzel (2006), S. 233-234. 
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die Ministerialbürokratie.37 Daher ist seinen Weisungen an die Ministerialbeamten ein 

durchaus verbindlicher Charakter zuzuschreiben. 

Für die Durchführung von Impact Assessments selbst hat die Better Regulation Executive, 

die vom Premierminister eingesetzt ist, einen Leitfaden (IA guidance) erarbeitet, auf den sie 

zur Durchführung von FAen verweist.38 Er gibt den Ministerien neben der methodischen 

Anleitung vor, zu welcher Art von Gesetzen FAen durchzuführen sind. Demnach erfordern 

sämtliche Formen von exekutiven Interventionen die Erstellung eines Impact Assessments, 

sobald von der Regulierung eine Erhöhung oder Senkung der Kosten für die Wirtschaft oder 

für gemeinnützige Organisationen zu erwarten ist (IA-guidance, Punkt 4) - oder auch eine 

Umverteilung dieser Kosten (Punkt 6). Darüber hinaus sind die Folgen aller Interventionen 

abzuschätzen, die den staatlich-öffentlichen Sektor betreffen und diesen mit voraussichtlich 

mehr als fünf Millionen GBP belasten oder von besonderer politischer Bedeutung sind (Punkt 

4). Ferner ist ein IA für den Prozess der innerbritischen Positionierung zu geplanten 

Regelungen der Europäischen Union zu erstellen (Punkt 7). Folgen müssen auch für geplante 

Vorhaben abgeschätzt werden, die keine neuen Regulierungen im eigentlichen Sinn 

einführen, sondern Änderungen - beispielsweise zu Dokumentations- oder 

Rechenschaftspflichten - beinhalten, welche aber für den öffentlichen Sektor oder 

gemeinnützige Organisationen steigende Kosten mit sich bringen. Erneut liegt die Grenze hier 

bei fünf Millionen GBP. Sind die abzusehenden Kosten geringer als fünf Millionen GBP und 

ist kein gesteigertes Politik- oder Medieninteresse zu erwarten, so sind nur sehr grundlegende 

Abschätzungen ohne tiefer gehende Analysen durchzuführen (Punkt 5). 

Hinsichtlich des eigentlichen FA-Prozesses macht der Leitfaden detaillierte Vorgaben und 

enthält Angaben über die formellen Anforderungen des FA-Ablaufs. So gibt er vor, zu 

welchen verschiedenen Zeitpunkten im Gesetzeserstellungsprozess ein IA zu welcher Art von 

Regulierung veröffentlicht werden soll (Punkt 11). Er beschreibt die Folgenabschätzung dabei 

als einen kontinuierlichen Prozess innerhalb der Entwurfserstellung. Sie soll bereits früh in 

die Gesetzesformulierung einbezogen werden (Punkt 9 und 10), um auf diese Weise vor allem 

mögliche unbeabsichtigte Nebenwirkungen rechtzeitig erkennen zu können (Punkt 17).  

                                                 

37 Vgl. Leach/Coxall/Robins (2006), S. 183-185; Sturm (2007), S. 144, 149; Krumm/Noetzel (2006), S. 230; 
Kastendiek/Stinshoff (2007), S. 123. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur vielfach von einer 
„Patronage“ des Premierministers in Großbritannien gesprochen (ebd.). Ministerentlassungen oder 
Kabinettsumbildungen sind in Großbritannien durchaus nicht unüblich und werden nicht als Zeichen von 
Regierungskrisen gesehen (vgl. ebd.). 
38 Siehe http://www.berr.gov.uk/files/file44544.pdf (06.09.2008), im folgenden zitiert als ‚IA-guidance’. 
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Generell sieht der Leitfaden die Kosten-Nutzen-Analyse39 (KNA) als wesentliche 

methodische Grundlage der Impact Assessment-Durchführung vor und macht ausführliche 

Vorgaben über die Arten von abzuschätzenden Kosten und Nutzen (Punkte 27-34). Angaben 

darüber, welche weiterführenden Tests zu welcher Art von Gesetzen verpflichtend 

anzuwenden sind, gibt der Leitfaden über die grundlegende Vorgabe der KNA als zentrales 

Bewertungs- und Vergleichsinstrument hinaus nicht. Hinsichtlich der methodischen 

Vorgehensweise wird auf die Better Regulation Units innerhalb der verschiedenen 

Ministerien verwiesen sowie auf weitergehende internetbasierte Anleitung, vor allem auf das 

Impact Assessment-Toolkit (Punkte 20 und 48).40 In diesem IA-Toolkit wird zudem auf die 

Notwendigkeit der Durchführung von Konsultationen mit externen Gruppen hingewiesen, 

deren Interessen von der jeweiligen Regelung betroffen sind. Die Konsultationen sind 

wiederum durch einen zusätzlichen Leitfaden geregelt und ihre Ergebnisse werden in einer 

Zusammenfassung in Abstimmung mit den Interessenvertretern veröffentlicht.41 

Die Ergebnisse eines Impact Assessments werden in einem separaten und einheitlichen 

Dokument dargestellt. Eine Vorlage für die Ministerien ist auf der Internetseite der BRE 

erhältlich.42 Das Dokument ist standardisiert und in drei Abschnitte sowie einen Daten-

Anhang unterteilt, deren formale und inhaltliche Anforderungen im Leitfaden beschrieben 

sind. Der erste Abschnitt (I) soll aus einer einseitigen Zusammenfassung der politischen 

Problemlage und der verschiedenen Regelungsalternativen bestehen sowie die Ziele der 

geplanten Regelung darstellen. Zudem ist hier das Datum aufzuführen, an dem eine ex-post-

Überprüfung der tatsächlichen Ergebnisse erfolgen soll, die durch das Gesetz entstanden sind 

(Punkt 23). Es folgt im zweiten Abschnitt (II) für jede mögliche Regelungsoption eine 

ebenfalls einseitige Zusammenfassung der Folgenanalysen, die jeweils die Kosten, Nutzen 

sowie die weiteren Wirkungen der Option darstellen und anhand wesentlicher 

Abschätzungsergebnisse belegen soll (Punkt 24). Hier sind darüber hinaus zu jeder 

Regelungsalternative weitergehende Angaben zu machen - etwa zu eventuellen 

                                                 

39 Die Kosten-Nutzen-Analyse ermittelt das Verhältnis von Kosten und Nutzen einer Regelung und stellt dieses 
hauptsächlich in Geldeinheiten dar. Die Ermittlung der Kostengrößen ist dabei in der Regel wenig 
problematisch. Schwieriger ist die Bewertung und Quantifizierung des Nutzens (vgl. Böhret/Konzendorf (2001), 
S. 229). 
40 Toolkit = Werkzeugkasten. Dabei handelt es sich um detaillierte schriftliche Erläuterungen zum IA-Leitfaden 
und allgemein zum IA-Prozess. Zu finden ist er auf der Internetseite der BRE unter: http://www.berr.gov.uk/bre 
(Stand 19.11.2008), im folgenden zitiert als ‚IA-Toolkit’. 
41 Siehe Internetseite der BRE: http://www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/consultation-guidance/page48713.html 
(Stand: 02.11.2008). 
42 Zu finden ist das die Dokument-Vorlage unter: http://www.berr.gov.uk/files/file44545.doc (Stand: 
04.09.2008). 
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Besonderheiten der Gültigkeit in den verschiedenen geographischen Teilen des Vereinigten 

Königreichs (Punkt 36), zu den Implementierungskosten, die den zuständigen Einrichtungen 

entstehen (Punkt 38), zur Übereinstimmung mit dem EU-Recht (Punkt 39), zu den Wirkungen 

auf die Umwelt (Punkt 41), zu nicht-monetären Auswirkungen auf den Wettbewerb (Punkt 

42), zu Kostenwirkungen auf die verschiedenen Sparten von Unternehmensgrößen (Punkt 43) 

sowie zu den Bürokratiekosten (Punkt 44).43 Im dritten Teil des IA-Dokuments (III), dem 

Beweis-Abschnitt, sind die detaillierten FA-Ergebnisse und Messwerte zu den 

Zusammenfassungen jeder Regelungsalternative darzustellen. Darüber hinaus sind hier 

mögliche Nebeneffekte und Risiken der verschiedenen Optionen anzusprechen (Punkte 45 

und 47). Dem Leitfaden nach soll dieser Abschnitt nicht mehr als 30 Seiten umfassen und 

allgemein in einer sprachlich sowie formal verständlichen Art und Weise verfasst sein, um für 

externe Prüfer sowie Interessenparteien zugänglich zu sein (Punkt 46). Im Anhang (IV) des 

Impact Assessment-Dokumtents sind letztlich die Ergebnisse zu allen durchgeführten 

spezifischen Folgenabschätzungen aufzuführen (Punkt 22). 

Vorgegeben ist im Leitfaden darüber hinaus, dass der Minister des federführenden Ressorts 

IA-Dokumente im Verlauf des FA-Prozesses zu drei Zeitpunkten unterzeichnen muss. Beim 

ersten Mal bestätigt er in der Frühphase der Entwurfserstellung, dass er das Dokument 

gelesen hat und dass die Kosten, Nutzen sowie Nebeneffekte der verschiedenen 

Regelungsoptionen angemessen dargestellt sind (Punkt 18). In der Endphase, vor der 

Implementierung der letztlich präferierten Regelungsvariante, bestätigt er darüber hinaus 

zweimal, dass auf Grundlage der durchgeführten Messungen, der Nutzen der jeweiligen 

Regelung ihre Kosten übersteigt (Punkt 19).44 

Insgesamt sind die Anforderungen zur formalen und inhaltlichen Darstellung von Impact 

Assessments sowie zum allgemeinen Prozessablauf im Leitfaden umfangreich vorgegeben. 

Beachtet werden muss jedoch die Tatsache, dass diese Vorgaben auf eine Direktive des 

Kabinetts bzw. des Premierministers zurückzuführen sind und ihre Anwendung damit auf 

einer niedrigen rechtlichen Ebene verankert ist. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten 

des allgemeinen britischen Verfassungsverständnisses sowie der machtpolitisch starken 

Stellung, die der Premierminister in Großbritannien innehat, kann dieser formal eher 

                                                 

43 Vgl. auch Munday (2008), S. 391-392. 
44 Vgl. ebd., S. 388. 



 12

niedrigen Rechtseinbindung der FA jedoch ein durchaus verpflichtender Charakter 

zugeschrieben werden.45  

5. Methodische Vorgaben zur Folgenabschätzung 

Wie gesehen macht der Impact Assessment-Leitfaden in seinen 52 Punkten Angaben zum 

empfohlenen Prozess der Folgenabschätzung sowie dazu, welche Anforderungen bei der 

Darstellung von FA-Ergebnissen durch die Ministerien zu erbringen sind. Mit Blick auf die 

methodische Vorgehensweise verweist er auf das IA-Toolkit zur weitergehenden 

Unterstützung der Verwaltungsbeamten in den Ministerien. Bei diesem Toolkit handelt es 

sich um eine umfangreiche und detaillierte Erklärung zur Durchführung von IAs. Er ist - wie 

auch der Leitfaden - auf der Internetseite der BRE frei zugänglich.46 Darüber hinaus hat die 

BRE zur grundlegenden Einführung in das Thema Impact Assessment für die betreffenden 

Ministerialmitarbeiter ein E-Learning-Programm entwickelt. Dieses erklärt in einer Dauer von 

etwa einer Stunde den allgemeinen IA-Prozess und gibt einen Überblick zur Erstellung eines 

IA-Dokuments anhand eines fiktiven Fallbeispiels. Das Lernprogramm ist ebenfalls auf der 

Internetseite der BRE zu finden und ebenso wie der Leitfaden und das Toolkit sprachlich 

sowie visuell verständlich ausgestaltet.47  

Diese drei Hilfselemente - Leitfaden, Toolkit und E-Learning-Programm - orientieren sich 

an dem einheitlichen und standardisierten Aufbau der IA-Dokumente und sind inhaltlich 

genau aufeinander abgestimmt. Sie bieten den Ministerialbeamten zusammen genommen eine 

umfangreiche theoretische Methoden-Anleitung zur Durchführung von IAs. Ausgehend von 

dieser theoretischen Methoden-Grundlage soll in der Praxis weitere Unterstützung durch die 

BRE sowie vor allem durch die BRUs in den einzelnen Ministerien erfolgen.48 

Grundsätzlich ist die methodische Verfahrensweise für die Durchführung der FA im 

Leitfaden und in den weiteren Anleitungen folgendermaßen vorgesehen. Die Ex-ante-

Betrachtung von Regelungsfolgen im Prozess der Gesetzesformulierung soll mit der 

‚Development’-Phase beginnen. In dem zugehörigen ersten Impact Assessment ist zunächst 

                                                 

45 Ein Bericht des britischen Oberhauses sieht die Vorgaben zur FA für die Ministerien diesbezüglich 
mittlerweile als ‚statutory obligation’, also als (verfassungs-)rechtliche Verpflichtung an (vgl. House of Lords 
(2007), S. 40). 
46 Siehe http://www.berr.gov.uk/bre/policy/scrutinising-new-regulations/preparing-impact-
assessments/toolkit/page44199.html (Stand: 07.09.2008). 
47 Siehe http://www.iatraining.berr.gov.uk (Stand: 07.09.2008). 
48 Einige Ministerien haben zusätzlich zum IA-Leitfaden eigene Leitfäden oder Handbücher zur Durchführung 
von IAs erstellt (vgl. National Audit Office (2007), S. 14). 
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die politische Problemlage darzustellen, die ursächlich für das geplante Intervenieren der 

Regierung ist. Hier sollen die Ziele einer Gesetzgebung dargestellt und eine erste 

Argumentationsrichtung entwickelt werden, wie diese Ziele erreicht werden können. Dabei 

sollen Angaben zur Art der anzuwendenden Folgentests, zur Implementierung sowie zur 

späteren Ex-post-Überwachung aufgeführt werden. Bereits in dieser ersten IA-Phase ist die 

Einbindung der Ökonomen des jeweiligen Ministeriums in die Folgenbetrachtung vorgesehen 

sowie ein IA-Dokument zu erstellen.49  

Die zweite Phase im IA-Prozess ist im Leitfaden als Options-Phase bezeichnet. Sie besteht 

im Wesentlichen aus der Bestimmung der möglichen Regelungsoptionen. Zu jeder 

entwickelten Möglichkeit sollen dazu erste Kosten- und Nutzenabschätzungen durchgeführt 

werden, wobei Vor-Konsultationen auf informeller Basis mit von der Regelung betroffenen 

Unternehmen sowie weiteren wesentlichen externen Akteuren durchzuführen sind. Die 

vergleichenden Abschätzungen der Wohlfahrtsfolgen verschiedener Regelungsoptionen sind 

dem Leitfaden nach auf Grundlage der Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen.50 Es ist also 

zu jeder Regelungsmöglichkeit ein Vergleich des in Geldeinheiten bewerteten Nutzens mit 

den Kosten vorgesehen, die jeweils voraussichtlich entstehen. Hierdurch können (so die 

Idealvorstellung) letztendlich alle Regelungsalternativen nach der Höhe der Differenz ihrer 

Nutzen und Kosten vergleichend betrachtet werden.51 Zur Durchführung der Kosten-Nutzen-

Analyse bietet das Toolkit umfassende Hilfestellung.52 Für die verschiedenartigen Bereiche, 

die bei einer KNA zu berücksichtigen sind, sind darin spezifische Mess- und 

Abschätzungsverfahren empfohlen. Die einzelnen Verfahren werden im Toolkit jeweils 

detailliert dargestellt und mitunter durch weitere theoretische Anleitung in Form von 

weiterführenden Leitfäden erläutert. Neben der KNA kommt bei der Erstellung von Impact 

Assessments generell etwa auch das Standardkosten-Modell zur Bürokratiekostenmessung 

zum Einsatz. Hierzu verweist das IA-Toolkit auf einen Leitfaden und darüber hinaus auf ein 

weiteres E-Learning-Programm, das auf der Internetseite der BRE zu finden ist.53 

Im IA-Prozess folgt nach der zweiten Phase zunächst eine grundlegende Entscheidung über 

die Angemessenheit der Durchführung einer vollständigen FA zum jeweiligen 

                                                 

49 Vgl. IA-guidance, Punkt 13; IA-Toolkit. 
50 Vgl. IA-guidance, Punkt 34. 
51 Vgl. IA-Toolkit. Bei den Überlegungen ist gemäß dem IA-Toolkit grundsätzlich immer auch die Variante 
keiner Intervention, also der Beibehaltung des Status quo, zu berücksichtigen. 
52 Es verweist unter anderem auf eine etwa 40-seitige Anleitung zur praktischen Durchführung der KNA in der 
behördlichen Tätigkeit (vgl. IA-Toolkit). 
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Regelungsvorhaben, also darüber, ob weitere Abschätzungsstufen überhaupt notwendig sind. 

Dies ist laut Punkt 4 des Leitfadens dann nicht der Fall, wenn die geplante Intervention 

ausschließlich den Bereich des staatlich-öffentlichen Sektors betrifft, wenn sie wenig politisch 

bedeutsam ist und wenn die absehbaren Kosten dabei geringer als fünf Millionen GBP sind. 

Ist dagegen mindestens einer der Aspekte gegeben, so folgt mit der Konsultationsphase 

(‚Consultation’) die dritte Stufe im FA-Prozess. 

Die Konsultationen des entwurferstellenden Ressorts mit den von der Regelung betroffenen 

externen Interessengruppen sollen dabei eine realitätsnahe Gesetzgebung fördern und 

allgemein gewünschte oder ungewünschte Effekte verschiedener Regelungsoptionen offen 

legen. Das hierzu zu veröffentlichende Impact Assessment soll der Information der an den 

Konsultationen beteiligten Akteure dienen und ist folglich vor Beginn des eigentlichen 

Konsultationsprozesses zu publizieren. Dabei sollen zu den einzelnen Optionen die 

Abschätzungen zu Kosten, Nutzen und weiteren Effekten sowie die zugehörige 

Beweisführung detailliert und verdichtet dargestellt werden. Im IA für die Konsultationsphase 

ist zudem eine Unterzeichnung des Ministers des federführenden Ressorts erforderlich.54 

Bevor der Regelungsentwurf und das zugehörige IA in die Konsultationen eingehen, soll 

eine Beratung des ‚Panel for Regulatory Accountability’ (PRA) erfolgen. Hierbei handelt es 

sich um einen Kabinetts-Unterausschuss höchster Ebene, der - unter Vorsitz des 

Premierministers - durch Überprüfung des Entwurfs und dessen abgeschätzter Folgen die 

kabinettsinterne Klärung problematischer Punkte fördern soll.55 Nach der Beratung durch 

diesen Ausschuss erfolgt eine Rücksprache innerhalb des Kabinetts.56 Die Konsultationen 

selbst sollen darauf folgend in Form von Workshops, Konferenzen oder Beratungen mit den 

jeweils betreffenden Akteursgruppen stattfinden. Ebenso werden hierzu unterschiedlich 

umfangreiche schriftliche Erhebungen empfohlen, die auch auf internetbasierten Fragebögen 

beruhen können. Für den Konsultationsprozess gibt es mit einem Leitfaden erneut eine online 

verfügbare theoretische Anleitung durch die Better Regulation Executive.57 

                                                                                                                                                         

53 Das Programm ist zu finden unter: http://www.scmtraining.berr.gov.uk, der Leitfaden unter: 
http://www.berr.gov.uk/files/file44505.pdf (Stand: 09.09.2008). 
54 Vgl. IA-guidance, Punkte 13 und 18; IA-Toolkit. 
55 Diese Klärung ist nicht für alle Arten von Regelungsentwürfen (und der jeweiligen IAs) notwendig, sondern 
nur für solche, bei denen davon auszugehen ist, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben 
(vgl. Internetseite der BRE: http://ww.berr.gov.uk/bre/consultation%20guidance/page44492.html (Stand: 
07.09.2008)). 
56 Vgl. ebd.; IA-Toolkit; Jacobs, Colin (2007), S. 113.  
57 Siehe: http://www.berr.gov.uk/bre/consultation%20guidance/page44420.html (Stand: 08.09.2008); siehe 
hierzu auch den ‚Code of Practice on Consultation’ (Cabinet Office (BRE) (2005)). 
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Die Ergebnisse der Konsultationen werden in einer Zusammenfassung in Abstimmung mit 

den Interessenvertretern separat veröffentlicht58 und finden darauf folgend inhaltlichen 

Eingang in die nächste Version des Impact Assessments, das ‚Final-Proposal’-IA. Dies ist die 

Fassung des IAs, die dem Kabinett zur letzten Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Sie 

soll diejenigen Änderungen enthalten, die sich aus den Konsultationen mit den verschiedenen 

Akteursgruppen ergeben haben. Darüber hinaus soll im ‚Final-Proposal’-IA besonderes 

Gewicht auf die Kosten und Nutzen der jetzt getroffenen Entscheidung einer letztendlich 

bevorzugten Regelungsoption gelegt werden. Auch hier ist eine Unterzeichnung des 

zuständigen Ministers vorgesehen, bevor das IA-Dokument zusammen mit dem 

Regelungsentwurf veröffentlicht wird.59 

Daraufhin berät erneut der PRA über die geänderte Fassung, bevor das Kabinett seine 

Zustimmung geben muss. Entstehen bei den Beratungen dieser beiden Gremien Änderungen 

am Regelungsentwurf und darauf folgend Anpassungen bei den Folgendarstellungen, so sind 

diese in das IA-Dokument zu übernehmen, welches erneut vom zuständigen Minister zu 

unterzeichnen ist. Daraus entsteht die letzte Version des Impact Assessments, das 

‚Implementation’-IA. Dieses wird in dem Fall, dass es sich bei der Art des Regelungsentwurfs 

um ein Gesetz handelt, zur Beschlussfassung an das Parlament weitergeleitet.60 Darüber 

hinaus wird es grundsätzlich auf der Internetseite des zuständigen Ministeriums sowie in der 

Impact Assessment-Library, der zentralen Online-Datenbank für Folgenabschätzung in 

Großbritannien, veröffentlicht.61 Der idealtypische Ablauf des gesamten IA-Prozesses ist in 

Übersicht 1 dargestellt. 

Im IA-Dokument ist das Datum anzugeben, an dem nach Implementierung der jeweiligen 

Regelung eine ex-post-Überprüfung ihrer Zielerreichung erfolgen soll. In dieser Review-

Phase ist ein weiteres Impact Assessment zu erstellen und zu veröffentlichen. Es soll eine 

Untersuchung über die realen Regelungswirkungen beinhalten, also die tatsächlich durch die 

Regelung entstandenen Kosten, Nutzen und Effekte darstellen.62  

Insgesamt ist die Ausarbeitung von Folgenabschätzungen in Großbritannien als ein 

andauernder, begleitender Prozess im Verfahren der Erstellung von Gesetzen bzw. 

                                                 

58 Vgl. Abschnitt 3. 
59 Vgl. Jacobs, Colin (2007), S. 113; IA-guidance, Punkt 13; IA-Toolkit. 
60 Siehe hierzu Cabinet Office (2004), S. 69, 71. 
61 Vgl. Jacobs, Colin (2007), S. 113; IA-guidance, Punkt 13; IA-Toolkit. Die ‘Impact Assessment Library’ 
enthält eine Sammlung aller abgeschlossenen IAs. Sie ist zu finden unter: http://www.ialibrary.berr.gov.uk 
(Stand: 10.09.2008). 
62 Vgl. IA-guidance, Punkt 23; Jacobs, Colin (2007), S. 113. 
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andersartigen Regelungen konzipiert. IAs sollen hierbei zu verschiedenen ex-ante Zeitpunkten 

sowie ex-post mit verschiedenartigen Zweckvorstellungen erarbeitet und veröffentlicht 

werden. Methodisch ist dazu in erster Linie die Kosten-Nutzen-Analyse vorgesehen, womit 

durchaus ein gewisser Interessen-Schwerpunkt der FA auf die Kostenwirkungen von 

Gesetzen gelegt ist. Darüber hinaus nehmen die Konsultationen mit externen Akteuren eine 

bedeutende Stellung ein. Die Sicherstellung von Methodenkompetenz besitzt eine große 

Bedeutung - einerseits praktisch-beratend durch die BRE sowie die ressortinternen BRUs und 

andererseits durch die umfassende, detaillierte und verständliche, theoretische Anleitung in 

Form von Leitfäden und medialen Lernprogrammen. 
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Impact Assessment der 
‘Options’-Phase

Hat der Entwurf ausschließlich Einfluss auf den öff. Sektor?

übersteigen die Kosten 5 Mio. GBP oder    
ist der Politikbereich besonders 

bedeutend bzw. kontrovers? 

IA nicht erforderlich Entwurf zum Impact 
Assessment der 

Konsultationsphase  

informelle Vor-Konsultationen

Klärung durch den ‘Panel for Regulatory Accountability’

Zustimmung des Kabinetts

Konsutlationsphase

Impact Assessment  
‘Final proposal’

Klärung durch PRA und Zustimmung des Kabinetts

IMPLEMENTATION

Implementation-Impact 
Assessment

Impact Assessment 
‘Review’-Phase

ja 

nein 

nein ja 

Impact Assessment der 
‘Development’-Phase

Minister unterzeichnet IA-Dokument 

Minister unterzeichnet IA-Dokument 

Minister unterzeichnet IA-Dokument 

Übersicht 1: IA-Ablauf 

Quelle: http://www.berr.gov.uk/files/ 
file44495.xls, zugegriffen am 
02.09.2008, eigene Übersetzung. 
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6. Auswirkungen von Folgenabschätzungen auf die Gesetzeserstellung 

Der FA-Prozess ist in Großbritannien stark mit dem Prozess der Gesetzes- bzw. 

Regelungserstellung verbunden. In der Praxis wird grundsätzlich zu jeder Art von geplanten 

rechtlichen Interventionen der Regierung eine FA durchgeführt, also nicht nur zu Gesetzen, 

sondern den Vorgaben gemäß etwa auch zu Verordnungen oder Handlungsanleitungen, wie 

zum Beispiel Leitfäden63.64 Eine direkte Verpflichtung zur Übernahme bestimmter FA-

Ergebnisse in einen Regelungsentwurf gibt es für die entwurfserstellenden Ministerien dabei 

nicht. Ebenso besteht keine direkte Verpflichtung zu einer Begründung, warum bestimmte 

Folgen, die aus einem IA hervorgegangen sind, gegebenenfalls keine Berücksichtigung in 

einem Gesetzesentwurf gefunden haben. Allerdings baut die Entwurfserstellung in 

Großbritannien in einem Maße auf der FA auf, dass die durch IAs gewonnenen Erkenntnisse 

elementar für die Formulierung eines Gesetzes sind und als eine Grundlage für diese gesehen 

werden müssen.65  

So schließt der Gesetzeserstellungsprozess - wie im voran gegangenen Abschnitt gesehen - 

mehrere Mechanismen ein, die eine Beachtung und formale Kenntnisnahme von FA-

Ergebnissen durch die exekutiven Entscheidungsträger bewirken. Der zuständige Minister 

etwa muss dem Leitfaden nach IA-Dokumente zu drei Zeitpunkten des ex-ante 

Abschätzungsprozesses unterzeichnen. Zumindest auf dem Papier bestätigt er damit, dass er 

die abgeschätzten Folgen zur Kenntnis genommen hat.66 Da die Anzahl neuer Gesetze und 

damit die Zahl der zugehörigen IAs in der Realität in einem praktikablen Rahmen bleibt67 

sowie der Umfang eines IAs selten 20 Seiten übersteigt und zudem Ergebnis-Übersichten 

beinhaltet, ist die tatsächliche Kenntnisnahme der abgeschätzten Folgen durch die jeweils 

zuständigen Minister auch in der Praxis wahrscheinlich. Aufgrund der Vorgabe zur 

Unterzeichnung durch den zuständigen Minister hat ein IA aber auch weitergehenden Einfluss 

auf die Gesetzeserstellung. Dies gilt vor allem in den beiden letzten ex-ante Versionen eines 

IAs, also zum Zeitpunkt nach Abschluss der Konsultationen mit den externen 

Interessengruppen. An dieser Stelle des Prozesses hat sich das entwurferstellende Ressort 

bereits auf eine Regelungsoption festgelegt. Durch seine Unterschrift bestätigt der Minister 

                                                 

63 Dies gilt jedoch nur für solche Regelungen, die - wie unter Abschnitt 3 dieser Arbeit beschrieben - eine 
Kosten-Wirkung oder eine wesentliche politische Bedeutung haben. 
64 Vgl. Munday (2008), S. 390; National Audit Office (2007 b), S. 19. 
65 Siehe hierzu Munday (2008), S. 390. Telefonisches Hintergrundgespräch mit einem Mitarbeiter der Better 
Regulation Executive am 19.09.2008. 
66 Vgl. IA-guidance, Punkt 18 und 19. 
67 Von allen Ressorts im Vereinigten Königreich werden zusammen genommen jährlich etwa 200 IAs 
durchgeführt. Derzeit gibt es 19 Ministerien (vgl. Jacobs, Scott (2006), S. 5; Jacobs, Colin (2007), S. 107). 
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nun, dass bei dieser letztendlich präferierten Option der abgeschätzte Nutzen die Kosten 

übersteigt.68 Dementsprechend müssen vor dieser Unterzeichnung zumindest all diejenigen 

alternativen Regelungsoptionen aus dem Entwurfsprozess ausgesondert worden sein, bei 

denen die Kosten den abgeschätzten Nutzen übersteigen. Denn würde eine solche 

Regelungsvariante präferiert werden, könnte der Minister das zugehörige IA-Dokument nicht 

für die Implementierungsphase durch seine Unterschrift anerkennen. Aus diesem Grund hat 

die Unterzeichnung des IA-Dokuments durch den zuständigen Minister auch direkten Einfluss 

auf die Entscheidung für eine bzw. gegen bestimmte andere Regelungsmöglichkeiten, 

nämlich gegen solche, bei denen die abgeschätzten Kosten größer sind als der Nutzen. Bevor 

ein Regelungsentwurf zur Implementierung an das Parlament weitergeleitet wird, berät zudem 

der Panel for Regulatory Accountability mit dem Zweck, eine kabinettsinterne Übereinkunft 

über die Ausgestaltung des Entwurfs zu befördern. Auch hier erreichen die FA-Ergebnisse 

folglich die exekutiven Entscheidungsträger, da das jeweilige IA eine wesentliche Grundlage 

der Beratungen des PRA ist. 

Neben diesen prozessbedingten Mechanismen dürfte die Kenntnisnahme von IA-

Ergebnissen bei den exekutiven Gesetzeserstellern auch durch die im Jahr 2007 erfolgte 

Einrichtung der bereits in Abschnitt 5 erwähnten IA-Library gefördert worden sein. Durch die 

hierdurch entstandene gesteigerte Transparenz von Gesetzesfolgen verschiedener 

Regelungsalternativen können die Öffentlichkeit und die Medien Entscheidungen für oder 

gegen die Ausgestaltungen von Regelungen recht genau nachvollziehen. Die Gesetzerstellung 

wird dadurch durchschaubarer und für die Regierung steigt der Anreiz zur 

Auseinandersetzung mit den abgeschätzten Gesetzesfolgen.69 

Es wird alles in allem deutlich, dass IAs in der britischen Exekutive ein impliziter Teil der 

Erstellung von Gesetzen sind und damit ein Teil der diesbezüglichen 

Entscheidungsfindungen. Dagegen stellen sich die Wahrnehmung von IAs durch die 

Legislative sowie die Einbindung der Ergebnisse in ihre Beratungstätigkeit anders dar. Denn 

im Entscheidungsprozess des britischen Parlaments spielen die Ergebnisse exekutiv erstellter 

Impact Assessments bislang nur eine untergeordnete Rolle. Dies zeigt eine Studie, die vom 

National Audit Office für den Zeitraum 2005 bis 2006 vollzogen wurde. Dazu hat das NAO 

qualitative Interviews mit Ausschussmitarbeitern des Unterhauses durchgeführt und 

Plenarprotokolle zu 46 Gesetzentwürfen unter der Fragestellung untersucht, wie oft IA-

                                                 

68 Vgl. IA-guidance, Punkt 19. 
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Ergebnisse70 in Debatten von den Parlamentariern zur Argumentation herangezogen wurden. 

Es zeigt sich, dass Impact Assessments von den Abgeordneten - zumindest im betrachteten 

Untersuchungszeitraum - kaum genutzt wurden. Allgemein geht aus den Interviews der Studie 

hervor, dass IAs hinsichtlich der Qualität ihrer Informationen von den Mitgliedern der 

betrachteten Ausschüsse als wenig wertvoll für den Beratungsprozess angesehen wurden. In 

den Fällen, in denen von Ausschussmitgliedern auf IA-Ergebnisse verwiesen wurde, wurde 

die Glaubwürdigkeit der dabei dargestellten Informationen durch die übrigen Abgeordneten 

weitestgehend in Frage gestellt. In den betrachteten Plenardebatten fand das NAO zudem 

lediglich zwölf Bezugnahmen auf IA-Ergebnisse. Hierbei dienten die IAs nicht in erster Linie 

einer soliden Beweisführung, sondern fast ausschließlich als lediglich zusätzliche Begründung 

der Gestaltung sowie der Ziele des jeweiligen Gesetzentwurfs.71 Im Ganzen deuten die 

Ergebnisse der Studie an, dass Folgenabschätzungen im Bewusstsein vieler Parlamentarier 

kaum präsent oder gering angesehen waren.72 

Die tatsächliche Qualität der Impact Assessments der britischen Ministerien kann durch die 

bereits erwähnten jährlichen IA-Evaluationen des National Audit Office betrachtet werden. In 

der 2007 erschienenen Evaluation untersuchte das NAO 19 IAs der Jahre 2006 und 2007 aus 

zwei Ressorts (siehe Tabelle 1). Die Qualität dieser IAs wird insgesamt als ‚uneinheitlich’ 

bezeichnet.73 Unter den betrachteten IAs befanden sich dabei mehrere, deren Folgenanalyse 

das NAO als qualitativ hochwertig ansah. Bis auf zwei Ausnahmen enthielten gemäß dem 

Bericht alle betrachteten IAs Elemente guter Folgenanalyse. Als Stärken der IAs wurden die 

Konsultationen mit den vom jeweiligen Gesetz betroffenen Akteursgruppen genannt, was die 

Einschätzung des voran gegangenen NAO-Berichts von 2006 bestätigte.74 Zudem wurde die 

Darstellung der Ergebnisse als positiv bewertet sowie nicht zuletzt der insgesamt gut 

etablierte Prozessablauf. Allgemein sei die Nutzung von Folgenabschätzungen zunehmend im 

                                                                                                                                                         

69 Die FAen mussten auch vor 2007 veröffentlicht werden, jedoch nicht in einer zentralen Internet-Datenbank 
(vgl. Munday (2008), S. 388, 391). 
70 IAs wurden zu diesem Zeitpunkt noch als RIAs (Regulatory Impact Assessments) bezeichnet. 
71 Vgl. National Audit Office (2007 b), S. 22. 
72 Vgl. ebd. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich die Studie auf einen Untersuchungszeitraum 
bezieht, der vor den Neuerungen im britischen FA-System aus dem Jahr 2007 lag. Im Jahr 2007 erfolgten 
verschiedene Änderungen. Organisatorisch wurde die BRE vom Cabinet Office ins BERR verlegt. Rechtlich 
wurde die FA auf alle Arten exekutiver Rechtsvorschriften ausgeweitet und ist seitdem nicht mehr nur bei der 
Erstellung von Gesetzen anzuwenden - in diesem Kontext erfolgte die Änderung der Bezeichnung von 
‚Regulatory Impact Assessment’ in ‚Impact Assessment’. Ferner wurde das IA-Dokument zum Zweck der 
Steigerung von Transparenz und Klarheit überarbeitet, die Online-Library eingeführt und es wurden Maßnahmen 
zur Verbesserung der Koordination innerhalb der Ministerien und der methodischen Anleitungen sowie der 
Einbeziehung von ex-post-Betrachtungen eingeleitet (vgl. Munday (2008), S. 390). 
73 Vgl. National Audit Office (2007 b), S. 8. 
74 Vgl. National Audit Office (2006), S. 3. 
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Bewusstsein der exekutiven Gesetzesersteller präsent.75 Schwächen stellte das NAO vor allem 

bei der Abschätzung von Kosten- und Nutzen der jeweiligen Gesetze fest. Hier sah es bei 14 

der 19 betrachteten IAs Verbesserungspotential in der Analysepraxis, wobei vier davon 

erhebliche Mängel aufwiesen. Dabei sei vielfach die Beweisführung unzureichend gewesen, 

insbesondere hinsichtlich der Quantifizierungen von Nutzen-, aber auch von Kostenfolgen. In 

mehreren Fällen sei von den die IAs erstellenden Beamten hierbei lediglich ein kurzer 

Vermerk erfolgt, dass verlässliche Daten nicht verfügbar oder nur schwer bzw. kostenintensiv 

erhältlich seien. Dem NAO-Bericht zufolge wurden in 6 der 19 IAs umfangreiche quantitative 

Abschätzungsverfahren angewendet. 10 IAs argumentierten in der Beweisführung nahezu rein 

qualitativ. Das NAO sieht den Grund für diese Schwächen der Kosten-Nutzen-Abschätzungen 

in einem Mangel bei der Zuordnung geeigneter ökonomischer Messinstrumente sowie bei der 

Anwendung der Instrumente durch die zuständigen Beamten.76 Eine Ergebnis-Übersicht zu 

der Evaluation des NAO zeigt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Evaluation der Impact Assessments im Zeitraum 2006 bis 2007 

Qualität gut gut, aber 
Verbesserungspotential 

wesentliche 
Schwächen 

Kriterium nicht 
anwendbar 

Department for 
Communities and 
Local Government  

 
28 

 
28 

 
1 

 
3 

Department of 
Health 

 
32 

 
14 

 
6 

 
2 

Quelle: National Audit Office (2007 b). 

Anmerkungen: Jedes der insgesamt 19 Impact Assessments beider Ministerien (10 vom Department for 
Communities and Local Government und 9 vom Department of Health) wurde nach sechs Kriterien77 überprüft. 
Die Tabelle zeigt für beide Ressorts die Bewertung in der Gesamtzahl der Kriterien.  

 

Im voran gegangenen NAO-Bericht zur FA aus dem Jahr 2006 stellt sich die Situation 

etwas anders dar. Zwar wird auch hier der Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse insgesamt 

Verbesserungspotential zugeschrieben. Jedoch wurden die Kosten- und Nutzenschätzungen in 

6 der 14 im Bericht betrachteten IAs mit ‚gut’ bewertet, in weiteren 5 Fällen als ‚gut aber 

                                                 

75 Vgl. National Audit Office (2007 b), S. 8, 10-16. 
76 Vgl. ebd., S. 8, 11. 
77 Folgende sechs Kriterien wurden überprüft: 1. War der Bereich und Zweck der Folgenabschätzung klar 
definiert? 2. Waren die Konsultationen effektiv? 3. Hat das Ministerium die Kosten und Nutzen gründlich und 
realistisch abgeschätzt? 4. Wurde die Befolgung des Gesetzes realistisch abgeschätzt? 5. Wie wurden Fragen der 
Implementierung, Überwachung und ex-post-Abschätzung des Gesetzes berücksichtigt? 6. Wurden die 
Wettbewerbswirkungen des Gesetzes betrachtet? (Vgl. National Audit Office (2007 b), Appendix Three, S. 34). 
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verbesserungsfähig’ und in nur 3 Fällen als ‚mangelhaft’.78 Die IAs stammten dabei aus vier 

anderen als den im Bericht von 2007 betrachteten Ministerien.79  

Die vorliegenden Daten aus den Jahren 2007 und 2006 deuten daher an, dass die inhaltliche 

Qualität der Kosten-Nutzen-Analysen der verschiedenen Ministerien ungleichmäßig ist. Die 

im Bericht von 2006 geprüften Ressorts schnitten zudem nicht nur bei der KNA, sondern 

auch insgesamt besser ab als die beiden im aktuellen Bericht betrachteten.80 

Verbesserungsmöglichkeiten gibt es dem aktuellen Bericht von 2007 zufolge neben der 

KNA-Anwendung auch in weiteren Bereichen, etwa bei der Herausarbeitung und 

Beweisführung zu alternativen Regelungsoptionen. Dies wird gleichermaßen im Bericht von 

2006 erwähnt. In dieser Beziehung weist das NAO auf die Notwendigkeit zur Änderung des 

Beginns der Abschätzungen hin. Allgemein müsse der Start des IA-Prozesses zu einem 

früheren Zeitpunkt in der Entwurfserstellung erfolgen als bis dahin vorgesehen, damit 

mögliche Regelungsalternativen von Beginn des Prozesses an mit in die Überlegungen 

einbezogen werden können. Darüber hinaus empfiehlt das NAO in seinen Berichten von 2007 

und 2006 den ex-post Folgenüberwachungen von Gesetzen stärkere Beachtung 

beizumessen.81 Beide Empfehlungen wurden in den Neuerungen des FA-Systems im Jahr 

2007 berücksichtigt.82 

Zusammenfassend wird deutlich, dass die exekutive Folgenabschätzung fest in das 

Entwurfserstellungsverfahren der britischen Regierung eingebunden ist. Dabei gibt es zwar 

keine direkte Verpflichtung zur Übernahme von IA-Ergebnissen, jedoch bestehen implizite 

Mechanismen, die von den Entscheidungsträgern in der Exekutive eine Kenntnisnahme der 

Resultate erfordern. Im Entscheidungsprozess der Legislative findet die FA dagegen - trotz 

einer allgemein hohen Transparenz ihrer Ergebnisse - bislang kaum nähere Beachtung. Die 

Qualität der Impact Assessments ist als vielfach verbesserungsfähig anzusehen. Tabelle 2 

fasst die bis hier aufgeführten Darstellungen zusammen. 

                                                 

78 Zum Vergleich: im Bericht 2007 waren 5 ‚gut’, 10 ‚gut aber verbesserungsfähig’ und 4 ‚mangelhaft’ (vgl. 
National Audit Office (2007 b), S. 29). Vgl. National Audit Office (2006), S. 4-5. 
79 Sie stammten aus dem Innenministerium, dem Verkehrsministerium, dem Ministerium für Kultur, Medien und 
Sport sowie dem damaligen Ministerium für Handel und Industrie (vgl. National Audit Office (2006)). 
80 Eine Übersicht zum gesamten Ergebnis des NAO-Berichts von 2006 ist zu finden unter: National Audit Office 
(2006), S. 4, unter: http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/05-06/05061305.pdf (Stand 13.10.2008). 
81 Vgl. National Audit Office (2007 b), S. 8, 10-16; National Audit Office (2006), S. 4, 10. 
82 Beide Sachverhalte - der Startzeitpunkt der Abschätzungen und die ex-post-Überwachung - sind jetzt 
ausdrücklich in den Methodenanleitungen zu finden (vgl. Munday (2008), S. 390). Daraus wird deutlich, dass es 
sich bei der Evaluierung der FA durch das NAO um einen Prozess handelt, dessen Ergebnisse und Erkenntnisse 
durchaus Beachtung finden. 
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Tabelle 2: Stand der  FA-Institutionalisierung in Großbritannien 

Kriterium 
 

Ausgestaltung 

Organisation 

Organisationsform 
 

- In jedem Ministerium unterstützt eine spezielle Einheit (Better 
Regulation Unit) die Durchführung von Folgenabschätzungen 
- Die Better Regulation Executive ist darüber hinaus zentrale 
Anlaufstelle für alle Ministerien. Sie stellt grundlegendes 
Methodenwissen zu FAs bereit und ist für die ständige Modernisierung 
der Gesetzgebung sowie der FA zuständig 

Kontrolleinrichtung 
 

- Regierungs- und weisungsunabhängiges National Audit Office (Teil 
des Parlaments) prüft die Qualität der Durchführung von IAs anhand 
einer i.d.R. zufälligen Auswahl abgeschlossener IAs und veröffentlicht 
die Ergebnisse in einem jährlichen Bericht 
- Es macht Vorschläge für mögliche Verbesserungen des IA-Prozesses 

Angliederung 
 

- Impact Assessments werden von den Ressorts durchgeführt 
- Die BRE ist Teil des Wirtschaftsministeriums 
- Das NAO ist eine unabhängige Kontrollbehörde 

Ressourcen - Sind von den Ressort einzubringen 
- BRUs der einzelnen Ministerien haben etwa 2 bis 8 Mitarbeiter 
- BRE hat 90 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte befasst sich mit IA-Belangen 
- NAO wendet nur geringe Ressourcen auf, da eine Evaluation nur 
einmal jährlich stattfindet 

Rechtliche Integration 

Regelungsebene 
 

- Folgenabschätzung beruht auf einer Weisung des Premierministers 
bzw. der Regierung. Direkte rechtliche Festlegungen zur verpflichtenden 
Durchführung existieren nicht 

Regelungstiefe 
 

- Die Better Regulation Executive verweist auf einen Leitfaden und ein 
Toolkit, die umfangreiche Vorgaben zum Impact Assessment-Prozess 
sowie zur Darstellung der Ergebnisse machen. Sie geben zum Teil 
anzuwendende Abschätzungsmethoden vor (KNA) und verweisen auf 
Anleitung durch weitergehende Leitfäden und durch die Better 
Regulation Units in den einzelnen Ministerien 

Vorgaben zur Aus-
wahl der zu unter- 
suchenden Regel-
ungungsvorhaben 

- Gemäß dem Leitfaden sind IAs für alle Gesetze sowie sonstige 
rechtliche Regelungen und Vorschriften zu erstellen, die 
Kostenwirkungen für die Wirtschaft, den öffentlichen Sektor oder 
gemeinnützige Organisationen verursachen 
- Für Regelungsentwürfe, die ausschließlich den öffentlichen Sektor 
betreffen gilt dies nur, wenn die voraussichtlichen Kosten mind. 5 Mio. 
GBP betragen oder besondere Dringlichkeit vorliegt. Ist dies nicht der 
Fall müssen nur grundlegende FAen durchgeführt werden 

Weitere Verbindlich-
keiten im FA-Prozess 

- Der Minister des federführenden Ressorts muss ein IA-Dokument zu 
drei Zeitpunkten im IA-Prozess unterzeichnen. Er bestätigt damit, dass 
sein Ministerium die Folgen der jeweiligen Regelung abgeschätzt hat und 
dass der Nutzen, die Kosten sowie sonstige Effekte angemessen 
dargestellt sind 
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- Konsultationen mit Normadressaten bzw. Interessenverbänden sind 
durch einen separaten Leitfaden vorgegeben. Die Ergebnisse werden 
veröffentlicht 

Methodische Vorgaben 

Methodik 
 

- Mehrstufiges Verfahren der ex-ante IA auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Methoden als Begleitung bei der Erstellung des 
Regelungsentwurfs. Besonderes Gewicht liegt auf der Kosten-Nutzen-
Analyse  
- Abgestuftes Verfahren: für Regelungen, die nur den öffentlichen Sektor 
betreffen und nur geringe Kostenwirkungen oder geringere politische 
Bedeutung haben, sind nur grundlegende Abschätzungen durchzuführen 
- Ex-post-IA 

Methodenkompetenz - Internetbasierte Anleitung mit Leitfäden und E-Learning-Programm 
vermittelt umfassend den Prozess der Erstellung eines IAs und macht zu 
jedem Abschnitt weitergehende detaillierte Angaben 
- Better Regulation Units in den Ministerien sowie die Better Regulation 
Executive geben praktische Unterstützung bei der Erstellung von IAs 

Auswirkungen auf die Gesetzeserstellung 

Berücksichtigung von 
IA-Ergebnissen 

- Der zuständige Minister muss mit seiner Unterschrift bestätigen, dass 
laut IA der abgeschätzte Nutzen der betreffenden Regelung größer ist als 
ihre Kosten 
- Panel for Regulatory Accountability (Kabinetts-Unterausschuss) berät 
Gesetzentwurf auf der Grundlage des IAs 

Qualität und 
Darstellung der 
Ergebnisse 
 

- Die vorgegebene Methodik wird angewendet  
- Die Qualität der IAs ist insgesamt gut. Mitunter besteht Ver- 
besserungspotential bei der Durchführung, insb. bei Quantifizierungen zu 
den Kosten-Nutzen-Analysen und bei Betrachtungen zu alternativen 
Regelungsoptionen 
- Ein IA-Dokument hat einen Umfang von etwa 10-20 Seiten 

Häufigkeit der 
Durchführung 
 

- IAs werden zu allen Formen von rechtlicher Intervention der Regierung 
durchgeführt, d.h. für alle Gesetze ebenso wie für Verordnungen und 
Leitfäden 

Einbindung von IA-
Ergebnissen in die 
Gesetzeserstellung 
 

- IA verläuft parallel zum exekutiven Erstellungsprozess von 
Regelungsentwürfen 
- Erste IA-Ergebnisse sind Teil der Konsultationen mit den externen 
Interessengruppen 
- Kabinettsinterne Klärung zum Regelungsentwurf auf der Grundlage des 
IAs  
- Transparenz durch Veröffentlichung in Form eines separaten und 
einheitlichen IA-Dokuments in einer zentralen und frei zugänglichen 
Online-Datenbank (IA-Library)  
- IA wird an Parlament weitergeleitet, findet dort allerdings wenig 
Beachtung 
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7. Schlussbetrachtungen 

Der vorliegende Aufsatz hat die Institutionalisierung der exekutiven FA in Großbritannien 

nach organisatorischen, rechtlichen und methodischen Ausgestaltungen sowie nach den 

tatsächlichen Auswirkungen von FAen auf die Gesetzeserstellung untersucht. Die 

Darstellungen bestätigen die Annahme, dass FAen in Großbritannien stark in den exekutiven 

Gesetzeserstellungsprozess eingebunden sind und vielfach Anwendung finden.  

Es wurde ersichtlich, dass die organisatorische Flankierung der FA in Großbritannien 

umfangreich ausgestaltet ist. Zuständig für die FA sind hier die Verwaltungsbeamten in den 

einzelnen Ministerien. Es existieren weiterführende, unterstützende FA-Einheiten in jedem 

Ressort, eine zentrale Methoden- und Koordinationsstelle sowie eine unabhängige 

Kontrollinstanz. Die formalrechtliche Einbindung der FA ist dagegen tendenziell gering. Die 

Verbindlichkeit ihrer Anwendung geht auf eine Direktive des Premierministers zurück und ist 

nicht in einem Gesetz oder einer Geschäftsordnung festgehalten. Angesichts der starken 

Stellung des Premierministers innnerhalb der britischen Exekutive ist die Anwendung von 

FAen für die Ministerien, trotz dieser geringen rechtlichen Verankerung, insgesamt aber 

durchaus verpflichtend. Dies gilt sowohl für die förmliche Darstellung möglicher 

Gesetzesfolgen, als auch für die Vorgaben zum Prozessablauf einer FA, der durch einen 

Leitfaden detailliert und standardisiert vorgegeben ist. Weiterhin wurde gezeigt, dass die 

Methodiken der FA und die praktische Methodenkompetenz in Großbritannien grundsätzlich 

fundierte systematische Folgenanalysen ermöglichen. Der Fokus ist dabei verstärkt auf die 

Kosten- und Nutzenfolgen von Gesetzen gelegt. Letztendlich hat die Untersuchung vor allem 

verdeutlicht, dass die Durchführung von FAen sowie ihre Qualität und die Darstellung ihrer 

Ergebnisse in Großbritannien zwar vielfach verbesserungsfähig sind, dass sie es jedoch 

insgesamt ermöglichen, die Informationsgrundlage der zuständigen Entscheidungsträger in 

verschiedenen Regelungsfeldern zu erweitern. Auch die eigentliche Kenntnisnahme der FA-

Ergebnisse ist im Gesetzeserstellungsprozess der britischen Regierung weitgehend gegeben. 

In der Legislative hingegen werden Folgenabschätzungs-Ergebnisse bisher kaum rezipiert. 

Ursächlich für die relativ weit fortgeschrittene Institutionalisierung von FAen sind mehrere 

Faktoren. Es ist hilfreich sich vor Augen zu führen, dass Ergebnisse von FAen eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem zu lösenden politischen Problembereich darstellen. Sie können 

daher dem parteipolitischen Gegner oder sogar einem Koalitionspartner Gründe an die Hand 

geben, einen Gesetzesentwurf und damit die gesetzesinitiierende Partei oder das zuständige 

Ministerium in der Öffentlichkeit zu kritisieren oder sogar eine Regelung ganz zu blockieren. 
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Informationen zu Gesetzesfolgen stellen folglich ein Machtmittel dar83, welches im 

politischen Ringen um Wählerstimmen in unterschiedlichen nationalen Parteiensystemen ein 

jeweils unterschiedliches Gewicht einnimmt. In Großbritannien sind die strukturellen 

Voraussetzungen für eine Institutionalisierung von FAen diesbezüglich günstig. Zum einen 

wird die Regierung hier von einer einzelnen Partei gestellt. Zum zweiten kommt dem 

Premierminister ein hohes Maß an politischer Macht zu, was in der Literatur oftmals als 

„Patronage“ bezeichnet wird.84 Weiterhin geht vom Parlament in Großbritannien - anders als 

in anderen Staaten - im Zusammenhang mit exekutiven Gesetzesentwürfen nur wenig 

Vetopotential aus.85 Insgesamt ermöglichen diese Faktoren vergleichsweise wenig 

komplizierte Abstimmungsprozesse. Die Existenz von Ein-Parteien-Regierungen und die 

relativ geringe Blockadegefahr des britischen Parlaments erweisen sich somit als Faktoren, 

welche die Integration von Folgenabschätzungen in den exekutiven Prozess der 

Gesetzeserstellung fördern. Inwiefern diese Form der Institutionalisierung tatsächlich zu einer 

stärkeren Sachfragenorientierung und Wissensbasierung im Gesetzgebungsverfahren beiträgt 

oder ob es sich dabei eher um eine (symbolische) Reaktion auf Rationalitätsanforderungen, 

also um Maßnahmen zur Steigerung der Legitimität von Gesetzgebungsentscheidungen 

handelt, ist eine offene Frage, deren empirische Untersuchung noch aussteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

83 Vgl. Veit (2008), S. 199 ff., 243. 
84 Leach/Coxall/Robins  (2006),  S.  183;  Sturm  (2007),  S.  144,  sowie  149; Kastendiek/Stinshoff (2007), 
S. 123. Siehe auch Krumm/Noetzel (2006), S. 230. 
85 Vgl. Leach/Coxall/Robins (2006), S. 233; Sturm (2007), S. 147. 
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